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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1991

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

BAO §166;

BAO §167 Abs2;

Rechtssatz

Es begründet keine Rechtswidrigkeit der Beweiswürdigung, wenn die AbgBeh den Angaben des Abgabep:ichtigen bei

der ersten Einvernahme mehr Glaubwürdigkeit beigemessen hat als seinen späteren Darlegungen.

Schlagworte

Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Beweismittel Parteienvernehmung freie Beweiswürdigung
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